
1ZVB Gebundene Vorsorge CONVITArisk 2022

Art.
I. Gegenstand der Versicherung
 Versichertes Risiko 1.1
 Versichertes Kapital 1.2
   

II.  Leistungen
 Im Todesfall 2.1
 Bei Invalidität 2.2
 Anspruchsbegründung 2.3
 

III. Prämien
 Tarif 3.1
 Tarif für Raucherinnen und Raucher  
 für das Todesfallrisiko 3.2
 Verzugsfolgen 3.3
 Prämienrückerstattungen 3.4

IV. Kündigung
 Auflösung der Versicherung 4.1
 Kein Rückkauf 4.2
 

V. Umwandlung

I. Gegenstand der Versicherung

1.1 Versichertes Risiko 
 CONVITArisk ist eine reine Risiko-Lebensversiche-

rung ohne Sparanteil. 

 Die vorsorgenehmende Person kann eine oder meh-
rere der folgenden Versicherungen abschliessen.
– CONVITArisk Invalidität: Risikokapital bei Invalidi-

tät infolge Krankheit oder infolge Krankheit und 
Unfall 

– CONVITArisk Todesfall: Risikokapital im Todesfall 
infolge Krankheit oder infolge Krankheit und Unfall

 CONVITArisk kann mit Deckung für Krankheit und 
Unfall oder nur für Krankheit abgeschlossen werden. 
Die vorsorgenehmende Person kann beantragen, 
dass die Unfalldeckung per nächster Prämienfällig-
keit aus- oder eingeschlossen wird.

1.2 Versichertes Kapital
1.2.1 Es kann ein Invaliditätskapital, ein Todesfallkapital 

oder beides versichert werden.

1.2.2 Die Höhe des pro Risiko versicherten Kapitals ist in 
der Versicherungspolice aufgeführt. Es beträgt min-
destens CHF 50’000 bei Invalidität und mindestens 
CHF 10’000 im Todesfall. 

1.2.3 Wird ein Teil des Invaliditätskapitals ausbezahlt, 
bleibt der restliche Teil versichert. Eine Wiederauf-
nahme oder Erhöhung des ursprünglich versicher-
ten Kapitals ist ausgeschlossen.

II. Leistungen

2.1  Im Todesfall
2.1.1  Wurde das Todesfallrisiko versichert und tritt der 

Tod der versicherten Person während der Dauer  
des Versicherungsschutzes ein, so entsteht ein  
Anspruch der begünstigten Person auf das in der 
Police aufgeführte Todesfallkapital. 
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2.1.2  Stirbt die vorsorgenehmende Person, nachdem das 
Invaliditätskapital bereits ganz oder teilweise aus-
bezahlt wurde, so wird das Todesfallkapital eben-
falls ausbezahlt. Voraussetzung dafür ist, dass zwi-
schen dem Eintritt der Invalidität und dem Tod der 
vorsorgenehmenden Person mindestens sechs Mo-
nate verstrichen sind. Tritt der Tod vorher ein, und 
ist das versicherte Todesfallkapital höher als das 
bereits ausbezahlte Invaliditätskapital, so besteht 
Anspruch auf Auszahlung der Differenz. Steht die 
Todesursache in keinem Zusammenhang mit der In-
validitätsursache, so wird das volle Todesfallkapital 
ausbezahlt.

2.2  Bei Invalidität
 Tritt eine Invalidität der vorsorgenehmenden Person  

während der Dauer des Versicherungsschutzes ein, 
so hat sie Anspruch auf Auszahlung des in der Po-
lice aufgeführten Invaliditätskapitals in Abhängigkeit 
des Invaliditätsgrades:
– Bei einer Invalidität von weniger als 25 Prozent 

entsteht kein Anspruch.
– Bei einer Invalidität zwischen 25 und 70 Prozent 

besteht Anspruch auf das Invaliditätskapital an-
teilmässig zum Invaliditätsgrad.

– Bei einer Invalidität von mindestens 70 Prozent 
besteht Anspruch auf das volle Invaliditätskapital.

 Jede Änderung des Invaliditätsgrades ist dem Versi-
cherer sofort mitzuteilen. Der Versicherer hat jeder-
zeit das Recht, den Grad der Invalidität neu prüfen zu 
lassen.

 Sind infolge Veränderungen des Invaliditätsgrades 
zu hohe Leistungen bezogen worden, so sind diese 
zurückzuerstatten. Wurden zu wenige Prämien be-
zahlt, sind diese nachzuzahlen.

2.3  Anspruchsbegründung
2.3.1  Der Anspruch auf die Versicherungsleistung wird 

durch den Versicherer geprüft, wenn sämtliche not-
wendigen Unterlagen eingereicht sind.

2.3.2  Der Versicherer ist berechtigt, weitere Auskünfte 
und Nachweise zu verlangen oder selbst einzuholen 
sowie die vorsorgenehmende Person jederzeit durch 
eine Ärztin oder einen Arzt untersuchen zu lassen. 
Die vorsorgenehmende Person hat die Ärztinnen und 
Ärzte gegenüber dem Versicherer vom Berufsge-
heimnis zu entbinden.

III. Prämien

3.1  Tarif
 Bei Abschluss von CONVITArisk wird aufgrund der 

beantragten Versicherungssummen die periodische 

Prämie berechnet. Sie beinhaltet eine Risiko- und 
eine Kostenprämie. Nebst der Höhe der Versiche-
rungssumme ist die Prämie abhängig von Alter,  
Geschlecht sowie Dauer der Versicherung und –  
sofern die Versicherung des Todesfallkapitals  
gewünscht ist – davon, ob die vorsorgenehmende 
Person raucht.

 Die Prämie ist der Police zu entnehmen.

3.2  Tarif für Raucherinnen und Raucher  
für das Todesfallrisiko

 Für Raucherinnen und Raucher gilt ein höherer Prämi-
entarif als für Nichtraucherinnen und Nichtraucher.

 Eine Person gilt als Nichtraucherin bzw. Nichtraucher, 
wenn sie in den jeweils vergangenen 24 Monaten 
keine Zigaretten oder E-Zigaretten konsumiert hat. Zu-
dem gilt sie als Nichtraucherin bzw. Nichtraucher, 
wenn sie höchstens zweimal pro Woche Zigarren, Pfei-
fen oder sonstige nikotinhaltige Produkte konsumiert. 

 Eine Person gilt als Raucherin bzw. Raucher, wenn 
sie in den jeweils vergangenen 24 Monaten Zigaret-
ten oder E-Zigaretten konsumiert hat. Zudem gilt sie 
als Raucherin bzw. Raucher, wenn sie mehr als zwei-
mal pro Woche Zigarren, Pfeifen oder sonstige niko-
tinhaltige Produkte konsumiert.

 Die vorsorgenehmende Person muss den Versicherer 
unverzüglich informieren, wenn sie die Voraussetzun-
gen für Nichtraucherinnen und Nichtraucher nicht 
mehr erfüllt. Die Versicherung wird dann mit ange-
passter Prämie basierend auf dem Tarif für Raucherin-
nen und Raucher weitergeführt. Unterbleibt die recht-
zeitige Meldung, ist der Versicherer berechtigt, die 
Leistungen angemessen zu kürzen.

 Erfüllt eine als Raucherin bzw. Raucher versicherte 
vorsorgenehmende Person die Voraussetzungen ei-
nes einer Nichtraucherin bzw. Nichtrauchers, hat sie 
die Möglichkeit, die Anwendung des entsprechenden 
Tarifs zu beantragen. Dies setzt eine erneute Gesund-
heitsdeklaration voraus. Diese Vertragsänderung kann 
nur auf Beginn eines Versicherungsjahres erfolgen.

 Der Versicherer entscheidet über eine Anwendung 
des Tarifs. Er kann Untersuchungen zur Feststellung 
der Rauchgewohnheiten veranlassen.

 Wechselt der Versicherer den Tarif auf Raucherin 
bzw. Raucher oder Nichtraucherin bzw. Nichtrau-
cher, hat die vorsorgenehmende Person das Recht, 
schriftlich die Versicherung zu kündigen oder die 
Umwandlung in eine reduzierte und prämienfreie 
Versicherung zu verlangen. Die Kündigung bzw. das 
Umwandlungsgesuch muss spätestens am letzten 
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Tag des laufenden Kalenderjahres beim Versicherer 
eintreffen. Macht die vorsorgenehmende Person bis 
zu diesem Zeitpunkt weder die Kündigung noch die 
Umwandlung geltend, gilt dies als Zustimmung zur 
Anpassung des Tarifs.

3.3  Verzugsfolgen 
 Wird die Prämie nicht bis zum Datum der Fälligkeit 

entrichtet, so fordert der Versicherer die vorsorge-
nehmende Person unter Hinweis auf die Säumnis-
folgen schriftlich auf, innerhalb von 14 Tagen nach 
Versand der Mahnung die ausstehenden Prämien zu 
zahlen. Bleibt diese Mahnung ohne Erfolg, wird die 
Versicherung nach Ablauf der Mahnfrist aufgelöst, 
sofern sie nicht gemäss Art. 5 umgewandelt werden 
kann.

3.4  Prämienrückerstattungen 
 Der Versicherer erstattet den Begünstigten den  

Risiko- und Kostenanteil der periodischen Prämien 
zurück, die für die Zeit nach dem Tod der vorsorge-
nehmenden Person bezahlt worden sind. Der vor-
sorgenehmenden Person werden die Kosten- und 
Risikoprämien zurückerstattet, die nach Ende der 
Versicherung infolge Auflösung oder Invalidität be-
zahlt worden sind.

IV. Kündigung

4.1  Auflösung der Versicherung
 CONVITArisk Invalidität wird mit der Wirksamkeit der 

Kündigung ohne Weiteres aufgelöst. 

 CONVITArisk Todesfall wird mit der Wirksamkeit der 
Kündigung ohne Weiteres aufgelöst, wenn die Prä-
mien zu diesem Zeitpunkt noch nicht für drei Jahre 
bezahlt sind.

4.2  Kein Rückkauf
 Die Versicherungen CONVITArisk haben keinen Rück-

kaufswert.

 Sind zum Kündigungszeitpunkt die Prämien für min-
destens drei Jahre bezahlt, wird CONVITArisk Todes-
fall in eine prämienfreie Versicherung mit reduzier-
ter Leistung umgewandelt (Art. 5).

V. Umwandlung 

5.1  Eine Umwandlung von CONVITArisk Todesfall in eine 
prämienfreie Versicherung ist auf das Datum der 
nächsten Prämienfälligkeit möglich, sofern die Prä-
mien für diese Deckung für mindestens drei Jahre 
bezahlt wurden. Wurden die Prämien nicht für 

mindestens drei Jahre bezahlt, erfolgt keine Um-
wandlung und die Versicherung erlischt bei Einstel-
lung der Prämienzahlung ohne Weiteres.

 CONVITArisk Invalidität wird nicht umgewandelt, son-
dern ohne Weiteres aufgelöst.

5.2  Ein Zahlungsverzug der vorsorgenehmenden Person  
löst die Umwandlung bzw. Auflösung aus.

5.3  Die vorsorgenehmende Person kann überdies die 
Umwandlung in eine prämienfreie Versicherung je-
derzeit auf das Datum der nächsten Prämienfällig-
keit verlangen. Die entsprechende Mitteilung muss 
schriftlich bis zum 20. Tag des Monats vor der Prä-
mienfälligkeit beim Versicherer eintreffen. Geht sie 
später ein, wird die Umwandlung auf die nächstfol-
gende Prämienfälligkeit durchgeführt.

5.4  Für die Berechnung der Leistungshöhe der umzu-
wandelnden Versicherung wird das vorhandene De-
ckungskapital zur Finanzierung der angepassten  
Risiko- und Kostenprämien, welche bis zum Ablauf 
anfallen, verwendet.

 Ergibt sich zum Zeitpunkt der Umwandlung ein redu-
ziertes Todesfallkapital von weniger als CHF 5’000, 
wird die Versicherung ohne Weiteres aufgelöst, sofern 
die vorsorgenehmende Person nicht ausdrücklich auf 
der Umwandlung in die prämienfreie Versicherung 
beharrt.

 



4 ZVB Gebundene Vorsorge CONVITArisk 2022

Bundesplatz 15
6002 Luzern
Telefon +41 41 228 01 11
www.concordia.ch
info@concordia.ch B

.4
6

.D
.0

3 
 (

0
4

.2
3

)


